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Ape und Liegestühle bereichern im Sommer die Tourist-Information
Deggendorf. (red) Die Ape ist wie-
der da. Nach einer Neugestaltung
erstrahlt das italienische Kult-
gefährt nun in Blau und soll den
Sommer über die Einheimischen
undGäste der Stadt mit Infomateri-
al versorgen. Hier findet man nicht
nur Wanderkarten und allgemeine
Infos, sondern auch Flyer zu aktuel-
len Veranstaltungen. So bleiben In-
teressierte stets über die Highlights
und Angebote in Deggendorf und
Umgebung informiert. Außerdem
wird vor der Tourist-Information
eine zusätzliche Sitzmöglichkeit ge-
schaffen. Zwei alte Liegestühle
wurden beim letzten verkaufsoffe-
nen Sonntag in einem Upcycling-
Projekt neu gestaltet „und sind ein
tolles Beispiel, wie sich die
‚Fair Trade-Stadt‘ Deggendorf für

Nachhaltigkeit einsetzt“, heißt es in
einer Mitteilung der Stadtverwal-
tung. Die beiden Liegestühle wur-

den vor der Tourist-Info im Sand
platziert – eine kleine „Außenstelle“
des Stadtstrandes – und sind eine

Möglichkeit, sich auszuruhen und
das Stadtleben zu genießen.
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■Menschen und Aktionen
Verkehrspolizei

landet „Zufallstreffer“
Metten. Ein österreichischer

Lastwagenfahrer war am Sonntag
gegen 13.40 Uhr mit äußerst gerin-
ger Geschwindigkeit auf dem rech-
ten Fahrstreifen auf der A3 bei Met-
ten unterwegs. Daraufhin unterzog
ihn die Deggendorfer Verkehrspoli-
zei an der Anschlussstelle Metten
einer genaueren Kontrolle. Der Fah-
rer mit österreichischer Staatsange-
hörigkeit teilte den Beamten mit,
dass er aufgrund technischer Pro-
bleme am Lastwagen nicht schnel-
ler fahren konnte. Ihm wurde da-
raufhin die Weiterfahrt untersagt.
Bei der weiteren Überprüfung stell-
te sich dann auch noch heraus, dass
gegen den Fahrer ein Vollstre-
ckungshaftbefehl vorlag. Er konnte
diesen durch Zahlung von fast 1000
Euro abwenden.

■ Die Polizei meldet

Gesund hätte er anders reagiert
Bewährungsstrafe: 30-jähriger Angeklagter bleibt nur unter sehr strengen Auflagen in Freiheit

Von Nadine Bachmeier

Deggendorf/Metten. Der Anfang
der Zusammenarbeit sei sehr holp-
rig gewesen, erklärt die gesetzliche
Betreuerin des 30-jährigen Ange-
klagten. Sie war am Donnerstag die
erste Zeugin, die am zweiten Pro-
zesstag im Verfahren gegen den
Staatenlosen, dem verschiedene
Straftaten vorgeworfen wurden, er-
schienen ist. Sie erzählte, dass Tref-
fen nur an öffentlichen Plätzen
stattfinden konnten, weil der
30-Jährige anfangs so aggressiv ge-
wesen sei. Deshalb habe ein vorhe-
riger Betreuer bereits das Handtuch
geworfen. Beim Angeklagten habe
es starke Schwankungen im Verhal-
ten zwischen „aggressiv und okay“
gegeben, erzählt sie. Den Grund da-
für sieht sie darin, dass er seine Me-
dikamente nicht genommen habe,
da sei ihm alles entglitten, mutmaßt
sie. Auf die Frage der Oberärztin
der Forensischen Ambulanz des Be-
zirksklinikums Mainkofen, Dr. Mi-
rela Pascu, die den Angeklagten
psychiatrisch begutachtete, denkt
sie kurz nach und sagt dann leise:
„Ich weiß nicht, ob das klappt.“
Pascu wollte wissen, ob ein Leben
mit Depotmedikation und engma-
schiger ambulanter Überwachung
des Angeklagten in Freiheit für die
Betreuerin vorstellbar wäre.
Vorgeworfen wird dem 30-Jähri-

gen zum einen, dass er sich der Bil-
ligung von Straftaten strafbar ge-
macht haben soll. Er soll am 9. No-
vember 2023 einen dienstlichen Fa-
cebookpost des Deggendorfer Ober-
bürgermeisters Dr. Christian Moser
zum 85. Gedenktag der Reichspo-
gromnacht mehrmals kommentiert
haben. Im Inhalt der Kommentare
sieht die Staatsanwaltschaft ein
Gutheißen der von der Terrororga-
nisation Hamas am 7. Oktober 2023
gegen die israelische Bevölkerung
verübten Kriegsverbrechen, indem
er, wie er wusste, eine tatsächlich
nicht existierende Rechtfertigung
des Überfalls auf Israel behauptete.

Existenzrecht Israels darf
nicht bezweifelt werden
Bereits am ersten Prozesstag

stellte sich heraus, dass der Ange-
klagte die Posts mittels des Google-
übersetzers verfasst hatte und man
laut Vorsitzendem Richter Dr. Ge-
org Meiski nicht sicher sein könne,
„ob der Angeklagte wirklich sagen
wollte, was Google da ausgespuckt
hat.“ Dennoch richtete er eindring-
liche Worte an den Angeklagten,
dass das Existenzrecht Israels nicht
diskutierbar sei und zur deutschen
Staatsräson gehöre. Wer die Exis-
tenz Israels nicht dulden und mit-
tragen will oder kann, der darf und
kann in Deutschland keinen Schutz
suchen, mahnte Meiski in Richtung
des staatenlosen Angeklagten, des-
sen Vater aus Palästina stammt. Mit
großen Augen starrt der Angeklagte

den Richter an, während der seine
„staatstragenden Worte“, wie Meis-
ki sie selbst nannte, an ihn richtet.
Wie bereits am ersten Prozesstag
von Meiski vorgeschlagen, entschei-
det sich der Staatsanwalt, von der
Verfolgung dieser Tat abzusehen –
„die Voraussetzung ist, dass das
Existenzrecht Israels nicht infrage
gestellt wird“, mahnt Meiski ein
letztes Mal.
Zudem wirft die Staatsanwalt-

schaft dem Mann vor, am Nachmit-
tag des 12. Februar 2024 seine ehe-
malige Chefin, in deren Restaurant
er vier Monate tätig war, bedroht zu
haben. Er soll am Telefon gesagt ha-
ben, sie fertigzumachen und umzu-
bringen. Dass diese Tat nicht weiter
verfolgt werde, darüber war man
sich am vorhergehenden Prozesstag
bereits einig, weil keiner der Pro-
zessbeteiligten die Aussage der be-
treffenden Zeugen für glaubwürdig
erachtete.
Ebenfalls am 12. Februar soll der

Angeklagte knapp eine Stunde spä-
ter in den Gasthof gekommen sein
und dort einem Angestellten mit der
Faust gegen den Brustkorb und mit
dem Fuß gegen das Schienbein ge-
treten haben. Der Angeklagte soll
ein Messer gezogen haben, mit dem
er in Richtung des Angestellten ge-
stochen haben soll. Der wiederum
konnte davonlaufen und sich in ei-
nem Zimmer einsperren. Darum
steht der Vorwurf der versuchten
gefährlichen Körperverletzung
ebenfalls im Raum.
Außerdem wirft die Staatsan-

waltschaft demMann vor, Ende Au-
gust kurz vor Mitternacht zwei Au-
tos zerkratzt zu haben, wodurch ein
Schaden von fast 8500 Euro ent-
standen ist. Die Eigentümerin eines
der Autos erzählte am ersten Pro-
zesstag, dass sie erst zwei Mädchen
heimgefahren habe, die auch Angst
vor dem Angeklagten gehabt haben
sollen und unterwegs ihren Bruder
verständigt habe – dessen Auto war
das zweite zerkratzte. Der habe sich
bei einem Aufeinandertreffen mit
dem Angeklagten nicht mehr zu

helfen gewusst und versucht, sich
mit einer Konfettikanone gegen den
mutmaßlichen Angreifer zu vertei-
digen. Als zwei hinzugerufene Poli-
zisten kamen, soll der 30-Jährige
diese beleidigt, bedroht und be-
spuckt haben. In der Zelle, in die er
bei der Polizei gesteckt wurde, soll
er die Matratze zerrissen und in die
Gegensprechanlage gepinkelt ha-
ben. Der Schaden in der Zelle wird
mit über 1200 Euro angegeben.

Wurde bereits zu einer
Haftstrafe verurteilt
Beim Verlesen des Bundeszen-

tralregisterauszugs des Angeklag-
ten stellt sich heraus, dass dieser
bereits zu Haftstrafen verurteilt
war, die er absitzen musste. Seit
2016 ist der 30-jährige Staatenlose
in Deutschland. Geboren wurde er
in Syrien, der Vater stammt aus Pa-
lästina. Die Mutter habe ihn nach
Deutschland geschickt, damit er
von den Drogen wegkomme und ein
besseres Leben führen könne, er-
zählt die psychiatrische Gutachte-
rin.
Zum ersten Mal stand er im März

2017 vor dem Straubinger Amtsge-
richt wegen eines Verstoßes gegen
das Betäubungsmittelgesetz. Später
folgten Verhandlungen wegen Sach-
beschädigung, Bedrohung, Handel-
treiben mit Betäubungsmitteln,
Körperverletzungen, Beleidigungen
– was teilweise mit Geldstrafen,
aber auch einer insgesamt einjähri-
gen Haftstrafe geahndet wurde. Ins-
gesamt fanden sich bis zum aktuel-
len Prozess sechs Einträge in dem
Register. In Haft habe er sich wohl-
gefühlt, führt Dr. Pascu in ihrem
Gutachten aus – schließlich sei er da
weg von den Drogen gewesen.
In ihrem sehr ausführlichen Gut-

achten geht Dr. Pascu auf die 14
Mainkofenaufenthalte des Ange-
klagten ein. Zum ersten Mal wurde
er im März 2017 von der Polizei ge-
bracht, weil er seine damalige
Freundin bedroht haben soll. Laut
Freundin habe er einen Verfol-

gungswahn. Auch nach den im Pro-
zess vorgeworfenen mutmaßlichen
Taten vom Februar und Oktober
vergangenen Jahres wurde er von
der Polizei ins Bezirksklinikum ein-
geliefert. Seit Ende Februar war er
dort in der Forensik untergebracht.
In fast jedem Entlassbericht wird

erwähnt, dass der Angeklagte Stim-
men höre und wahnhaft sei, eine
psychotische Störung habe, neben
Alkohol weitere Substanzen miss-
brauche und teilweise wegen selbst-
verletzenden Verhaltens oder Sui-
zidgedanken beziehungsweise -ver-
suchen eingeliefert wurde. Häufig
sei er so aggressiv gewesen, dass er
fixiert werden musste. Bei einem
Vorfall habe er trotz Hand- und
Fußfessel das Brett am Fußende sei-
nes Bettes heraustreten und aus ei-
ner Handfessel schlüpfen können,
während er das Personal bedrohte
und bespuckte – am nächsten Tag
habe er sich entschuldigt.
Als er im August 2019 mit akuter

polymorpher psychotischer Störung
– einer vorübergehenden psychoti-
schen Störung, bei denen der Pa-
tient Halluzinationen, Wahnphäno-
mene undWahrnehmungsstörungen
in unterschiedlicher Ausprägung
hat – eingeliefert wurde, eskalierte
die Situation, als er in ein Stations-
zimmer eindrang, sich mit einer Ra-
sierklinge im Patientenbad ein-
sperrte und sich später von der Fi-
xierung losreißen wollte, die Sitz-
wache beleidigte und schlagen woll-
te. Eine Krankheitseinsicht sei nur
bedingt erkennbar – seit diesem
Vorfall werde der Angeklagte ge-
setzlich betreut.
Neun Monate sei der Angeklagte

nach seiner Ankunft in Deutschland
clean gewesen. Auch nachdem er
vor knapp drei Jahren aus dem Ge-
fängnis entlassen wurde, sei er cle-
an gewesen – habe gearbeitet und
keine Drogen mehr genommen. Erst
durch den Facebookpost und die da-
mit einhergehenden Probleme sei er
rückfällig geworden. Die Drogen
und der Alkohol sollen laut Pascu
ein Trigger für den Angeklagten

sein. Eigentlich sei er ein schüchter-
ner Mensch, der nach Anschluss
und Freundschaft suche. Eine wirk-
liche Behandlung habe er nie be-
kommen, reagiere jedoch sehr
schnell auf die richtige Medikation.
Längere Zeit wird über die Steue-

rungs- und Einsichtsfähigkeit und
damit Schuldfähigkeit des Ange-
klagten debattiert. Dr. Pascu ist sich
sicher, dass der Angeklagte ohne
seine Erkrankung gänzlich anders
auf die Situationen reagiert hätte –
dennoch sieht sie die Steuerungsfä-
higkeit nicht gänzlich aufgehoben.
Da „Schizophrenie 1000 Formen

annehmen kann“, sei nicht ausge-
schlossen, dass der Angeklagte ohne
richtige Medikation gefährlich ist.

Betont, dass der
Mandant Hilfe braucht
Während der Staatsanwalt im

Angriff auf den Restaurantange-
stellten keine Notwehr sieht, ist sie
das für Rechtsanwalt Markus Ihle
eindeutig – wie man seiner Ausfüh-
rung nach im Überwachungsvideo
gesehen habe. Dass sein Mandant
dringend Hilfe brauche, um aus
dem Kreislauf rauszukommen, be-
tont er vehement. Schlussendlich
wird der 30-Jährige zu neun Mona-
ten auf Bewährung verurteilt – ver-
stößt er gegen die strengen Aufla-
gen, die beispielsweise eine fünfjäh-
rige engmaschig überprüfte Absti-
nenz vorschreiben, werde er nicht in
einem Gefängnis, sondern in einer
psychiatrischen Klinik unterge-
bracht. Dann sei mit einem mehr-
jährigen Aufenthalt zu rechnen,
mahnt der Richter. Bisher seien die
begangenen Straftaten zwar „über-
schaubar“, aber laut Meiski sei nur
glücklicherweise nichts Schlimme-
res passiert – schließlich hatte er bei
allen Taten ein Messer dabei. „Tun
Sie alles, um mit ihrer Gesundheit
zurechtzukommen“, sagt Meiski,
bevor er den Unterbringungsbefehl
aufhebt und dem Angeklagten eine
gute Nacht im eigenen Bett
wünscht.

Der 30-jährige Angeklagte mit Dolmetscher (l.) und Verteidiger Markus Ihle (r.). Foto: Nadine Bachmeier
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